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~~ Preuß. Gesetzessammlung 
= Handelsgesetzbuch 
= Iherings Jahrbücher der Dogmatik des bürgerlichen Rechts 
=Juristische Rundschau 
=Juristische Schulung 
=Juristische Wochenschrift 
= Juristen-Zeitung 
=Kammergericht 
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KO 
KSchG 
LAG 
LG 
LM 

LuftVG 
LZ 
MDR 
Mot. 
MSchG 
m.w.N. 
NJW 
n.F. 
OGH 
OGHSt 

OLG 
PatG 
PostVerwG 
Prot. 
RdA 
Rdnr. 
RG 
RGBl. 
RGes 
RGRK 
RGSt 
RGWarn. 

RGZ 
RHpflG 
SachHpflG 

StGB 
StVG 
TelWG 
UmwG 
u.ö. 
UrhG 

UWG 
VersR 

VwGO 
WBewG 
WHG 

ZAkDR 
ZHR 

ZPO 

Abkürzungsverzeichnis 

= Konkursordnung 
= Kündigungsschutzgesetz 
= Landesarbeitsgericht 
= Landgericht 
= Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs, 

herausgegeben von Lindenmaier, Möhring u. a. 
= Luftverkehrsgesetz 
= Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht 
= Monatsschrift für Deutsches Recht 
=Motive 
= Mieterschutzgesetz 
=mit weiteren Nachweisen 
=Neue Juristische Wochenschrift 
= neue Fassung 
= Oberster Gerichtshof für die Britische Zone 
=Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes 

für die Britische Zone in Strafsachen 
= Oberlandesgericht 
= Patentgesetz 
=Gesetz über die Verwaltung der Deutschen Bundespost 
= Protokolle 
= Recht der Arbeit 
= Randnummer 
= Reichsgericht 
= Reichsgesetzblatt 
= Reichsgesetz 
= Reichsgerichtsrätekommentar 
= Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen 
= Rechtsprechung des Reichsgerichts, soweit sie nicht in der 

amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichs-
gerichts abgedruckt ist, herausgegeben von Warneyer 

= Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 
= Reichshaftpflichtgesetz 
= Gesetz über die Haftpflicht der Eisenbahnen 

und Straßenbahnen für Sachschaden 
= Strafgesetzbuch 
= Straßenverkehrsgesetz 
= Telegraphenwegegesetz 
= Gesetz über die Umwandlung von Kapitalgesellschaften 
= und öfter 
= Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

(Urheberrechtsgesetz) 
=Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
= Versicherungsrecht. Juristische Rundschau für die 

Individualversicherung 
= Verwaltungsgerichtsordnung 
= Wohnraumbewirtschaftungsgesetz 
= Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz) 
= Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht 
= 'Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 

und Wirtschaftsrecht 
= Zivilprozeßordnung 



Vorwort 

Die Aufopferung hat seit langem einen gesicherten Platz im System 
der staatlichen Ersatzleistungen. Sie hat sich historisch selbständig 
neben dem im Amtshaftungsrecht ausgedrückten Verschuldeosprinzip 
entwickelt und steht gleichrangig neben ihm. Rechtsprechung und Lehre 
haben dem öffentlich-rechtlichen Aufopferungsanspruch einen weiten 
Anwendungsbereich erschlossen. Das trifft vor allem für seinen wich-
tigsten Unterfall, die Enteignungsentschädigung, zu. 

Die Bedeutsamkeit der öffentlich-rechtlichen Aufopferungshaftung er-
klärt neuere Untersuchungen im bürgerlich-rechtlichen und arbeitsrecht-
lichen Schrifttum, ein derart bewährtes Haftungsprinzip auch diesen 
Rechtsgebieten nutzbar zu machen. Das geschieht auf verschiedene Art. 
Einmal sucht man aus dem öffentlich-rechtlichen Aufopferungsanspruch 
und vereinzelten zivilrechtliehen Vorschriften, denen man als Haftungs-
grund den Aufopferungsgedanken entnehmen zu können glaubt, einen 
gemeinsamen Obersatz zu gewinnen. Er wird als bürgerlich-rechtlicher 
Aufopferungsanspruch bezeichnet und im Wege der Rechtsanalogie auf 
erstaunlich unterschiedliche Fallstrukturen angewandt. Daneben wird im 
Schrifttum die Anerkennung eines weitgefaßten Rechtssatzes gefordert, 
der häufig allgemeiner bürgerlich-rechtlicher Aufopferungsanspruch 
genannt wird. Er wird induktiv aus den öffentlich-rechtlichen und zivil-
rechtlichen Aufopferungsvorschriften abgeleitet und bezweckt wie die 
Analogie eine Ausdehnung des Aufopferungsgedankens. Er ist aber 
methodisch von der Analogie zu trennen1• Anders als diese dient er nicht 
der Gleichstellung bestimmter Fälle. Er beansprucht vielmehr als all-
gemeines Rechtsprinzip Geltung für eine im Augenblick seiner Ermitt-
lung noch nicht abschließend zu überblickende unbestimmte Vielzahl 
von Fällen. Diesem Ziel dient seine generalklauselartige Weite. Neben 
diese Formen der Rechtsfortbildung im Zivilrecht tritt neuerdings ein 
ähnlich entstandener arbeitsrechtlicher Aufopferungsanspruch. 

Diese Entwicklung wird durch eine langjährige Rechtsprechung zum 
Nachbarrecht begünstigt, in der verschiedentlich die Aufopferung als 
allgemeiner Rechtsgedanke bezeichnet ist. Es wird aber kaum beachtet, 
daß der Aufopferungsgedanke im Zivilrecht, zu dem auch das Indivi-

1 Vgl. § 2 AI S. 70-73. 
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dualarbeitsrecht gehört, auf ein ganz anderes, traditionell zweigeteiltes 
Haftungssystem trifft: die Verschuldenshaftung als Regel, die Gefähr-
dungshaftung als enumerativ geregelte Ausnahme. Die Aufopferungs-
haftung darf deshalb nur vorsichtig und im Einklang mit diesem 
System ausgebildet werden. Vorsicht ist um so mehr geboten, als 
teilweise ganz unverhohlen argumentiert wird, eine Problematik der 
bürgerlich-rechtlichen Gefährdungshaftung könne durch die im öffentli-
chen Recht entwickelten Lehren zum Aufopferungsanspruch gelöst wer-
den2. Wenn das zuträfe, wäre es eine Lösung unter falschem Etikett. In 
Wahrheit würde dann das Enumerationsprinzip bei der Gefährdungs-
haftung durchbrechen, das zivilrechtliche Haftungssystem also aufge-
weicht. 

Eine ausgedehnte Aufopferungshaftung im Zivilrecht darf demgegen-
über nur anerkannt werden, wenn sie mit den übrigen zivilrechtliehen 
Haftungsprinzipien vereinbar ist. Alle aus öffentlich-rechtlichen und 
zivilrechtliehen Bestimmungen entwickelten Rechtssätze zum bürgerlich-
rechtlichen und arbeitsrechtlichen Aufopferungsanspruch bedeuten eine 
Rechtsfortbildung3• Ihre Zulässigkeit erfordert einen doppelten Nach-
weis. Es muß geprüft werden, ob sich aus dem öffentlich-rechtlichen 
Aufopferungsanspruch und zivilrechtliehen Rechtsfiguren ein gemein-
samer Rechtssatz der Aufopferungshaftung entwickeln läßt. Danach ist 
weiter zu erwägen, inwieweit dessen ausdehnender Anwendung im 
Zivilrecht im Hinblick auf dessen gesetzlich verankertes, traditionelles 
Haftungssystem Grenzen gesetzt sind. 

Die vorliegende Untersuchung soll zu einer Erörterung beider Schritte 
beitragen. In ihr wird eine Bestandsaufnahme des Aufopferungsgedan-
kens im öffentlichen Recht sowie in gesetzlich geregelten oder sonst 
anerkannten zivilrechtliehen Rechtssätzen versucht. Dabei werden die 
Grenzen seiner bisherigen Ausformung im Zivilrecht ermittelt. Danach 
wird seine weitere Ausdehnungsfähigkeit geprüft. Dabei ergeben sich 
Schranken für die Fortbildung der zivilrechtliehen Aufopferungshaftung. 
Diese Schranken gilt es zu erkennen und zu beachten. Nur dann erhält 
die Aufopferungshaftung im Zivilrecht einen dogmatisch gesicherten 
Standort, der Auswucherungen verhindert sowiG Einzelfallgerechtigkeit 
und Rechtssicherheit für einen wichtigen Teilbereich der zivilrechtliehen 
Haftungen ohne Verschulden gewährleistet. 

Die Untersuchung hat im Wintersemester 1968/69 der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Johannes Gutenberg-Uni-
versität in Mainz als Dissertation vorgelegen. Für zahlreiche Anregun-

2 Küchenhoff, Festschrift für Nottarp, 153. 
3 Vgl. § 2 A S. 70-75. 
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gen und eine verständnisvolle Förderung der Arbeit habe ich meinem 
verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Wilhelm Scheuerle, aufrichtig zu 
danken. Mein Dank gilt außerdem Herrn Professor Dr. Otto Mühl als 
Zweitberichterstatter sowie Herrn Ministerialrat a. D. Dr. Johannes 
Broermann für die Aufnahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm. 

Horst Konzen 


